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Bebauungsplan
„Ortsmitte – Rötenberg“
in Aichhalden – Rötenberg

1. Rechtsgrundlagen

Rechtsgrundlagen dieses Bebauungsplanes sind:

 Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt ge-

ändert durch Gesetz vom 8. Aug. 2020 (BGBL. I S. 1728)

 Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung - BauNVO) in der Fas-

sung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3786)

 Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellungen des Planinhalts (Planzeichen-

verordnung - PlanzV) in der Fassung vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S. 58), zuletzt geändert durch

Artikel 3 des Gesetzes zur Umsetzung der Richtlinie 2014/52/EU im Städtebaurecht und zur Stärkung des

neuen Zusammenlebens in der Stadt vom 04. Mai 2017 (BGBl. I S. 1057) zuletzt geändert durch Artikel 3

des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBl. I S. 1802) 

 Landesbauordnung für Baden-Württemberg (LBO) vom 05. März 2010 (GBl. S. 357), zuletzt geändert durch

das Gesetz vom 18. Juli 2019 (GBl. S. 313)

 Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) in der Fassung vom 24. Juli 2000 (GBI. S. 581), zuletzt

geändert durch das Gesetz vom 02. Dezember 2020 (GBl. S. 1095)

Auf Grundlage des § 9 BauGB sowie des § 9a BauGB in Verbindung mit der BauNVO und der LBO Baden-

Württemberg werden für den Geltungsbereich des Bebauungsplanes nachfolgende planungsrechtliche Fest-

setzungen erlassen.  Mit Inkrafttreten dieses Bebauungsplanes treten alle bisherigen planungsrechtlichen

Festsetzungen im Geltungsbereich außer Kraft.

In Ergänzung zum Plan und zur Zeichenerklärung vom 30.08.2021 wird folgendes festgesetzt:
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2. Planungsrechtliche Festsetzungen (§§ 1 bis 23 BauNVO + § 9 BauGB)

2.1 Räumlicher Geltungsbereich (§ 9 Abs. 7 BauGB)

Die Grenzen des räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplans sind im zeichnerischen Teil schwarz ge-

strichelt dargestellt.

2.2 Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. §§ 1 bis 15 BauNVO)

2.2.1 Allgemeines Wohngebiet (WA) 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. § 1 Abs. 5, 6 und 9 BauNVO sowie § 4 BauNVO)

Allgemeine Wohngebiete dienen vorwiegend dem Wohnen 

allgemein zulässig ausnahmsweise
zulässig 

nicht zulässig

Wohngebäude 

die der Versorgung des Gebiets dienenden Läden, 
Schank- und Speisewirtschaften  

nicht störende Handwerksbetriebe

Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, 
gesundheitliche und sportliche Zwecke

Betriebe des Beherbergungsgewerbes

sonstige nicht störende Gewerbebetriebe

Anlagen für Verwaltungen 

Gartenbaubetriebe 

Tankstellen 
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2.2.2 Mischgebiet (MI)
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. § 1 Abs. 5, 6 und 9 BauNVO sowie § 6 BauNVO)

Mischgebiete dienen dem Wohnen und der Unterbringung von Gewerbebetrieben, die das Wohnen nicht 
wesentlich stören.

allgemein zulässig ausnahmsweise
zulässig 

nicht zulässig

Wohngebäude

Geschäfts- und Bürogebäude 

Einzelhandelsbetriebe 

Schank- und Speisewirtschaften 

Betriebe des Beherbergungsgewerbes

sonstige Gewerbebetriebe 

Anlagen für Verwaltungen

Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, 
gesundheitliche und sportliche Zwecke

Gartenbaubetriebe 

Tankstellen 

Vergnügungsstätten im Sinne des § 4a Abs. 3 Nr. 2 
BauNVO in den Teilen des Gebiets, die überwiegend 
durch gewerbliche Nutzungen geprägt sind

Vergnügungsstätten im Sinne des § 4a Abs. 3 Nr. 2 
BauNVO außerhalb der Teile des Gebiets, die 
überwiegend durch gewerbliche Nutzungen geprägt 
sind
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2.3 Maß der baulichen Nutzung 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. §§ 16 bis 21a BauNVO)

2.3.1 Höhe baulicher Anlagen 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. § 16 Abs. 2 Nr. 4 und § 18 BauNVO)

Die Höhenlage der baulichen Anlagen ist gemäß zeichnerischem Teil durch die Festsetzung der maximalen

Wandhöhe (WHmax) und der maximalen Gebäudehöhe (GHmax) begrenzt. Die Wandhöhe wird gemessen von

der tatsächlich umgesetzten Erdgeschossrohfußbodenhöhe (EFH)  bzw. dem festgesetzten Bezugspunkt in

Meter üNN bis zum Schnittpunkt der Wand mit der Dachhaut Dachunterseite oder bis zum oberen Abschluss

der Wand (s. unterstehende Abbildung). Die Gebäudehöhe wird gemessen von der tatsächlich umgesetzten

EFH bzw. dem festgesetzten Bezugspunkt in Meter üNN bis zu dem Punkt, an dem das Gebäudedach am

höchsten in Erscheinung tritt.

Für Pult- und Flachdächer werden abweichende maximale Gebäudehöhen (GHmax) festgesetzt:

 Pultdächer:  

 Für Pultdächer gilt: Maximale zulässige Gebäudehöhe = WHmax gem. zeichnerischem Teil zzgl. 1,50 m

 Wenn das oberste Geschoss gegenüber dem darunterliegenden Geschoss an mindestens drei Seiten

um mindestens 2,50 m zurückversetzt ist, gilt die im zeichnerischen Teil festgesetzte GHmax

 Flachdächer:  

 Für  Flachdächer  gilt:  Maximale  zulässige  Gebäudehöhe  =  WHmax  gem.  zeichnerischem  Teil  zzgl.

0,50 m
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Für MI III WA III gilt:

Die Höhenlage der EFH des Bezugspunktes ist dem zeichnerischen Teil zu entnehmen und in Meter ü.NN.

festgesetzt.

Für alle anderen Bereiche wird festgesetzt:

Die Höhenlage der EFH ist wie folgt zu ermitteln, wobei Abweichungen um bis zu +/- 0,5 m zulässig sind:

 Für Grundstücke mit Flächenausweisung „A“:  

 Grundstücke mit einer angrenzenden Straße (vgl. Skizze A): Die Höhenlage der EFH entspricht der Hö-

henlage der angrenzenden Straßenverkehrsfläche (Endausbau) rechtwinklig zum Mittelpunkt des Ge-

bäudes bzw.

 Grundstücke an 2 Straßenverkehrsflächen (vgl. Skizze B): Die Höhenlage der EFH entspricht dem Mit-

telwert aus den Höhenlagen der beiden angrenzenden Straßenverkehrsflächen (Endausbau) rechtwink-

lig zum Mittelpunkt des Gebäudes.

 Für Grundstücke mit Flächenausweisung „B“:  

Als Bezugspunkt gilt das arithmetische Mittel aller Gebäudeecken bezogen auf das natürliche Gelände.

2.4 Grundflächenzahl (GRZ) / Grundfläche
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. §§ 16 Abs. 2 Nr. 1, 17 und 19 BauNVO)

 Die Grundflächenzahl (GRZ) ist entsprechend dem zeichn. Teil in der Nutzungsschablone festgesetzt.

 Im Bereich WA II gilt: Die maximale Größe der Grundfläche der baulichen Anlagen ist dem zeichnerischen

Teil zu entnehmen und in Quadratmetern festgesetzt.

Es handelt sich um Maximalwerte, die durch die ausgewiesenen überbaubaren Grundstücksflächen (Bau-

grenzen) eingeschränkt sein können.
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2.5 Zahl der Vollgeschosse
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. §§ 16 Abs. 2 Nr. 3 und 20 BauNVO)

Die  maximal  zulässige  Zahl  der  Vollgeschosse ist  dem  zeichnerischen Teil zu  entnehmen und wird  als

Höchstwert festgesetzt. 

2.6 Bauweise, überbaubare und nicht überbaubare Grundstücksflächen und Stellung der baulichen 
Anlagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i. V. m. §§ 22 und 23 BauNVO)

2.6.1 Bauweise (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i. V. m. § 22 BauNVO)

Die zulässige Bauweise ist dem zeichnerischen Teil zu entnehmen. 

2.6.2 Überbaubare Grundstücksflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i. V. m. § 23 BauNVO)

Die überbaubaren Grundstücksflächen sind im zeichnerischen Teil durch Baugrenzen festgesetzt.

Vorhandene Gebäude außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen haben Bestandsschutz im Rahmen

der erteilten Baugenehmigungen. Auf dieser Basis bleiben grundsätzlich zulässig:

 Instandsetzungen

 untergeordnete, unwesentliche Erweiterungen

 den veränderten Lebensgewohnheiten angepasste bauliche Veränderungen und Verbesserungen in unter-

geordnetem Umfang ohne die die bestandsgeschützte Nutzung nicht möglich wäre.

2.7 Flächen für Nebenanlagen, die auf Grund anderer Vorschriften für die Nutzung von 
Grundstücken erforderlich sind (Spiel-, Freizeit- und Erholungsflächen sowie die Flächen für 
Stellplätze und Garagen mit ihren Einfahrten) (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB i. V. m. §§ 12 und 14 
BauNVO)

2.7.1 Flächen für Stellplätze, Garagen und Carports(§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB i. V. m. § 12 BauNVO)

Garagen und Carports können ausnahmsweise auch auf der nicht überbaubaren Grundstücksfläche zugelas-

sen werden, wenn folgende Voraussetzungen gegeben sind:

Garagen müssen zu den öffentlichen Verkehrsflächen bei Parallelaufstellung einen seitlichen Mindestab-

stand von 1,00 m und bei Senkrechtaufstellung einen Stauraum von mindestens 5,50 m einhalten. Carports

müssen zu öffentlichen Verkehrsflächen einen Mindestabstand von 1,00 m einhalten.

2.7.2 Flächen für Nebenanlagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB i. V. m. § 14 BauNVO)

Nebenanlagen gemäß § 14 BauNVO können ausnahmsweise auf der nicht überbaubaren Grundstücksfläche

zugelassen werden, wenn folgende Voraussetzungen gegeben sind:

Nebenanlagen müssen zu öffentlichen Verkehrsflächen einen Abstand von mind. 1,00 m einhalten.
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2.8 Flächen für den Gemeinbedarf sowie für Sport- und Spielanlagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 5 BauGB)

Flächen für den Gemeinbedarf werden entsprechend den Eintragungen im zeichnerischen Teil festgesetzt

und dort näher bestimmt.

2.9 Flächen die von der Bebauung freizuhalten sind einschließlich ihrer Nutzung 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 10 BauGB)

Die Sichtfelder sind entsprechend der vorgegebenen Abmessung zwischen 0,80 m und 2,50 m Höhe von

ständigen Sichthindernissen, parkenden Fahrzeugen und sichtbehinderndem Bewuchs auf Dauer freizuhal-

ten. Bäume, Lichtmaste, Lichtsignalgeber und ähnliches sind innerhalb des Sichtfeldes möglich, sie dürfen

wartepflichtigen Fahrern, die aus dem Stand einbiegen oder kreuzen wollen, die Sicht auf bevorrechtigte

Fahrzeuge oder nichtmotorisierte Verkehrsteilnehmer jedoch nicht verdecken.

2.10 Verkehrsflächen, Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung (Fußgängerbereiche, Flächen 
für das Parken von Fahrzeugen, Flächen für das Abstellen von Fahrrädern etc.) und Anschluss 
anderer Flächen an die Verkehrsflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

2.10.1 Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung werden entsprechend den Eintragungen im zeichnerischen

Teil festgesetzt und dort näher bestimmt. Die Einteilung der Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung

ist nicht Gegenstand der Festsetzungen.

2.10.2 Anschluss anderer Flächen an die Verkehrsflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

Zufahrten zu den Grundstücken sind nur von den festsetzten Straßenverkehrsflächen aus zulässig.

In den im zeichnerischen Teil festgesetzten Bereichen ohne Ein- und Ausfahrt (Zufahrtsverbot) dürfen keine

Ein- oder Ausfahrten realisiert werden.

2.11 Versorgungsflächen, einschließlich der Flächen für Anlagen und Einrichtungen zur dezentralen 
und zentralen Erzeugung, Verteilung, Nutzung oder Speicherung von Strom, Wärme oder Kälte 
aus erneuerbaren Energien oder Kraft-Wärme-Kopplung (§ 9 Abs. 1 Nr. 12 BauGB)

Die Flächen für notwendige Versorgungseinrichtungen und -anlagen werden entsprechend den Eintragun-

gen im zeichnerischen Teil festgesetzt und dort näher bestimmt. 

2.12 Führung von oberirdischen oder unterirdischen Versorgungsanlagen und -leitungen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 13 BauGB)

Neue Versorgungsleitungen sind, unterirdisch zu führen.
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Fassung vom 30.08.2021 Seite 7



Bebauungsplan
„Ortsmitte – Rötenberg“
in Aichhalden – Rötenberg

2.13 Flächen für die Abfall- und Abwasserbeseitigung, einschließlich der Rückhaltung und 
Versickerung von Niederschlagswasser, sowie für Ablagerungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 14 BauGB)

Das anfallende, unbelastete Niederschlagswasser der noch unbebauten Flächen bzw. der neu zu errichten-

den Bereiche ist über den geplanten Regenwasserkanal in den Erschließungsstraßen in die im zeichneri-

schen Teil festgesetzte Retentionsfläche zu leiten, zu sammeln und gedrosselt in den Rötenbach abzuleiten.

2.14 Öffentliche und private Grünflächen, wie Parkanlagen, Dauerkleingärten, Sport-, Spiel-, Zelt und 
Badeplätze, Friedhöfe (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB)

2.14.1 Öffentliche Grünflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB)

Öffentliche Grünflächen werden im zeichnerischen Teil festgesetzt und dort näher bestimmt.

 Der als öffentliche Grünfläche festgesetzte Bereich ist als Grünfläche anzulegen und dauerhaft zu unter-

halten. 

 Der als öffentliche Grünfläche “Friedhof“ festgesetzte Bereich ist als durchgrünter Friedhof dauerhaft zu

unterhalten.

2.14.2 Private Grünflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB)

Private Grünflächen werden im zeichnerischen Teil festgesetzt. Sie sind als Grünfläche anzulegen und daue-

rhaft als solche zu unterhalten. Die nicht überbauten Flächen der jeweiligen Privatgrundstücke sind gärtne-

risch anzulegen, zu begrünen und dauerhaft zu unterhalten. Versiegelungen in Form von Zuwegungen oder

Gartenhäusern sind bis 100 m² Grundfläche zulässig.

2.15 Wasserflächen sowie die Flächen für die Wasserwirtschaft, für Hochwasserschutzanlagen und 
für die Regelung des Wasserabflusses (§ 9 Abs. 1 Nr. 16 BauGB)

Teilweise innerhalb des Geltungsbereichs befindet sich das bestehende Gewässer 2. Ordnung „Rötenbach“.

Dieser Bach wird mit den bestehenden Gehölzstrukturen als Fläche zum Schutz, zur Pflege und zur Entwick-

lung von Natur und Landschaft gesichert. Zudem wird für die Entwicklung des Gewässers ein Gewässerrand

entsprechend dem zeichnerischen Teil festgesetzt. 

2.16 Flächen oder Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und 
Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

2.16.1 Es werden folgende Ausgleichs- und Kompensationsmaßnahmen außerhalb des Geltungsbereichs 
des Bebauungsplan festgesetzt (Zuordnungsfestsetzung):

 Entwicklung einer Magerwiese im Erhaltungszustand B) auf Flurstück Nr. 157

 Anlage eines Streuobstbestandes auf Flurstück Nr. 157
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2.16.2 Zur Vermeidung, Minimierung und zum Schutz der Belange von Natur und Landschaft werden 
folgende Festsetzungen getroffen:

 Zur Vermeidung von Schwermetalleinträgen in Boden, Grundwasser und in die Sedimente unserer Gewäs-

ser ist auf den Gebrauch metallischer Dach- und Fassadenmaterialien wie Kupfer, Blei oder Zink zu ver-

zichten. Alternativ ist eine Freisetzung dieser Schadstoffe durch Beschichtungen auszuschließen.

 Stellplätze sowie die Zufahrten zu Stellplätzen und Garagen sind mit wasserdurchlässigen Materialien

herzustellen (beispielsweise Fugenpflaster, Rasengitter).

 Großflächig mit Steinen, Kies, Schotter oder sonstigen vergleichbaren losen Materialschüttungen bedeck-

te Flächen, in welcher diese (Steine‚ Kies, Schotter oder sonstige vergleichbare lose Materialschüttungen)

das  hauptsächliche  Gestaltungsmittel  sind  und  Pflanzen nicht  oder  nur  in  geringer  Zahl  vorkommen

(Schottergärten), sind unzulässig.

 Die festgesetzte Flächen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft sind zu

erhalten und dauerhaft als solche zu pflegen.

2.16.3 Auf Grund der Ergebnisse des Artenschutzrechtlichen Fachbeitrags wird folgendes festgesetzt:

 Zum Schutz von Vögeln und Fledermäusen sind notwendige Gehölzrodungen in beiden Teilbereichen aus-

schließlich außerhalb der Vogelbrutzeit und der Aktivitätsphase von Fledermäusen, also nicht im Zeitraum

vom 01. März bis 31. Oktober, zulässig.

 Sollten in Teilbereich A Gebäudeabbrucharbeiten gemacht werden, sind die betroffenen Gebäude vor Be-

ginn der Maßnahmen durch einen Fachgutachter zu begehen und auf eventuell vorhandene Fledermäuse,

deren Quartiere und Vogelbruten hin zu untersuchen. 

 Sollten in Teilbereich A umfangreiche Gehölzrodungsarbeiten gemacht werden, sind die betreffenden Ge-

hölze vor Beginn der Maßnahmen von einen Fachgutachter auf eventuell vorhandene Fledermausquartie-

re und Brutstätten von Höhlenbrütern zu untersuchen. 

 Bei evtl. Gebäudeabbrucharbeiten und Gehölzrodungen im Teilbereich A sind diese vor Beginn der jeweili-

gen Arbeiten durch einen Fachgutachter für Artenschutz zu untersuchen. Der Fachgutachter ist der unte-

ren Naturschutzbehörde im Vorfeld zu benennen und die Ergebnisse der Untersuchungen sind dieser vor

Beginn der jeweiligen Arbeiten zu übermitteln.

 Falls in Teilbereich A Gebäude von Abbrucharbeiten oder Fassendenarbeiten betroffen sind, an denen

Mehlschwalben nisten, sind diese Tätigkeiten außerhalb deren Brutzeit, also nicht vom 1. März bis zum 30.

September, durchzuführen und die wegfallenden Nester sind in unmittelbarer Nähe durch künstliche Nes-

ter im Verhältnis 1:3 zu ersetzen.
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 Als Ausgleich für wegfallende Quartiere an Gehölzen in Teilbereich B sind sechs Fledermaus-Höhlenkäs-

ten und acht Fledermaus-Flachkästen auf dem Flurstück 137 (Friedhof) innerhalb des Geltungsbereichs

zu verhängen. Alternativ für die genannte Anzahl an Kästen kann auch ein Fledermausturm auf dem Flur-

stück angebracht werden. Die genauen Standorte sind kartographisch festzuhalten und der unteren Na-

turschutzbehörde mitzuteilen. Die Maßnahme ist als CEF-Maßnahme (=vorgezogene Ausgleichsmaßnah-

me) umzusetzen.

 Als Ausgleich für die in Teilbereich B wegfallenden Vogelnistplätze von Höhlenbrütern sind drei Nisthöh-

len mit einem Fluglochdurchmesser von 26 mm (für Blaumeisen),  neun Nisthöhlen mit einem Flugloch-

durchmesser von 32 mm (für Kohlmeisen und Feldsperlinge) und drei Starenhöhlen mit einem Flugloch-

durchmesser von 45 mm auf dem Flurstück 137 (Friedhof) innerhalb des Geltungsbereichs zu verhängen.

Die  genauen Standorte sind kartographisch festzuhalten und der unteren Naturschutzbehörde mitzutei-

len. Die Maßnahme ist als CEF-Maßnahme (=vorgezogene Ausgleichsmaßnahme) umzusetzen.

2.17 Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zugunsten der Allgemeinheit, eines Erschließungsträgers 
oder eines beschränkten Personenkreises belastete Flächen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB)

Zur Sicherung der Ver- und Entsorgungsanlagen werden entsprechende Flächen für Leitungsrechte ausge-

wiesen. Die Flächen sind grundbuchrechtlich zu sichern. Innerhalb der mit Leitungsrecht bezeichneten Flä-

chen ist eine Bebauung oder eine andere Nutzung nur nach Prüfung und gegebenenfalls Zustimmung des

jeweils betroffenen Versorgungsträgers zulässig.

2.18 Gebiete, in denen bei der Errichtung von Gebäuden oder bestimmten sonstigen baulichen 
Anlagen bestimmte bauliche und sonstige technische Maßnahmen für die Erzeugung, Nutzung 
oder Speicherung von Strom, Wärme oder Kälte aus erneuerbaren Energien oder Kraft-Wärme-
Kopplung getroffen werden müssen (§ 9 Abs. 1 Nr. 23b BauGB)

Beim Neubau von Gebäuden ist auf der für eine Solarnutzung geeigneten Dachfläche eine Photovoltaikanla-

ge zur Stromerzeugung zu installieren. Zur Erfüllung der Pflicht kann eine Photovoltaikanlage zur Stromer-

zeugung ersatzweise auch auf anderen Außenflächen des Gebäudes installiert werden.

Zur Erfüllung der Pflicht kann ersatzweise auch eine solarthermische Anlage zur Wärmeerzeugung auf der

für eine Solarnutzung geeigneten Dachfläche und auf anderen Außenflächen des Gebäudes installiert wer-

den.
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2.19 Flächen mit Bindungen für die Anpflanzung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen 
Bepflanzungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB)

Je Baugrundstück ist ein Laub- oder Obstbaum anzupflanzen. Der Standort der Bäume ist frei wählbar. Lei-

tungstrassen sind jedoch grundsätzlich von Baumpflanzungen freizuhalten. Maßgebend für den Abstand zwi-

schen Baum und Leitung ist das Regelwerk des DVGW, Technische Mitteilung GW 125 "Baumpflanzungen im

Bereich unterirdischer Versorgungsanlagen." Dieses schreibt einen Abstand von 2,5 m vor. Die festgesetzten

Pflanzungen sind spätestens ein Jahr nach Fertigstellung der Bebauung vorzunehmen. Sie sind dauerhaft zu

unterhalten und zu pflegen und bei Abgang zu ersetzen. Werden bestehende Bäume erhalten, ersetzen diese

das Pflanzgebot.
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3. Hinweise und Empfehlungen

3.1 Bestandsschutz

Vorhandene Gebäude haben Bestandsschutz im Rahmen der erteilten Baugenehmigungen. Auf dieser Basis

bleiben grundsätzlich zulässig:

 Instandsetzungen

 untergeordnete, unwesentliche Erweiterungen

 den veränderten Lebensgewohnheiten angepasste bauliche Veränderungen und Verbesserungen in unter-

geordnetem Umfang ohne die die bestandsgeschützte Nutzung nicht möglich wäre

3.2 Oberboden und Erdarbeiten

Der humose Oberboden ist getrennt abzutragen, sorgfältig zu sichern und möglichst vollständig auf dem

Grundstück wieder zu verwenden. Dies gilt  auch für Baustellenzufahrten,  Baulagerflächen und sonstige

temporäre Einrichtungen.

Erdarbeiten sind möglichst im Massenausgleich durchzuführen. Auf die Verpflichtung zum schonenden Um-

gang mit dem Naturgut Boden gemäß § 1a Abs.2 Halbsatz 1 BauGB wird hingewiesen. Die Bodenversiege-

lung ist auf das unabdingbare Maß zu beschränken.

3.3 Untergrundverunreinigungen, Altlasten und Abfallbeseitigung

Bekannte, vermutete, sowie gefundene Bodenbelastungen, bei denen Gefahren für die Gesundheit von Men-

schen, bedeutende Sachwerte oder erhebliche Beeinträchtigungen des Naturhaushaltes nicht ausgeschlos-

sen werden können, sind der unteren Bodenschutzbehörde zu melden.

Anfallende Bauabfälle, Bauschutt und Abbruchmaterial müssen getrennt gesammelt und einer Verwertung

zugeführt bzw. als Abfall entsorgt werden. Es wird besonders auf die mögliche Bodengefährdung durch Far-

ben,  Lacke,  Verdünnungsmittel,  Holzschutzmittel,  Mörtelverfestiger,  Wasserschutzanstriche  und  andere

Bauchemikalien verwiesen. Beim Umgang mit diesen Stoffen ist besondere Sorgfalt geboten. Sie dürfen auf

keinen Fall in den Boden gelangen. Leere Behälter und Reste sind ordnungsgemäß zu entsorgen.

3.4 Geologie, Geotechnik und Baugrund

Hinsichtlich Baugrundaufbau, Bodenkennwerten, Wahl und Tragfähigkeit des Gründungshorizonts, Baugru-

bensicherung, Grundwasser etc. wird eine ingenieurgeologische Beratung durch ein privates Ingenieurbüro

empfohlen.
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Das Plangebiet befindet sich auf Grundlage der am LGRB vorhandenen Geodaten im Verbreitungsbereich der

Plattensandstein-Formation.  Diese wird im Bereich des Rötenbachs von Verwitterungs-/Umlagerungsbil-

dungen unbekannter Mächtigkeit überlagert.

Mit lokalen Auffüllungen vorangegangener Nutzungen, die ggf. nicht zur Lastabtragung geeignet sind, sowie

mit einem oberflächennahen saisonalen Schwinden (bei Austrocknung) und Quellen (bei Wiederbefeuchtung)

des tonigen/tonig-schluffigen Verwitterungsbodens ist zu rechnen.

Die im Untergrund anstehenden sehr harten Sandsteinbänke der Plattensandstein-Formation können Vio-

letthorizonte (fossile Bodenbildungen) enthalten, die in der Regel nur eine geringe Festigkeit aufweisen. Es

ist auf einen einheitlich tragfähigen Gründungshorizont zu achten.

Bei etwaigen geotechnischen Fragen im Zuge der weiteren Planungen oder von Bauarbeiten (z. B. zum ge-

nauen Baugrundaufbau, zu Bodenkennwerten,  zur Wahl  und Tragfähigkeit  des Gründungshorizonts,  zum

Grundwasser, zur Baugrubensicherung) werden objektbezogene Baugrunduntersuchungen gemäß DIN EN

1997-2 bzw. DIN 4020 durch ein privates Ingenieurbüro empfohlen.

3.5 Grundwasserschutz

Das Eindringen von gefährlichen Stoffen in das Erdreich ist zu verhindern.  Zum Schutz des Grundwassers

vor wassergefährdenden Stoffen – auch im Zuge von Bauarbeiten – sind die erforderlichen Schutzvorkehrun-

gen gegen eine Verunreinigung bzw. nachteilige Veränderung seiner Eigenschaften zu treffen. Ggf. sind die

Regelungen der AwSV (Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen) zum Um-

gang mit bzw. zur Lagerung von wassergefährdenden Stoffen zu beachten

Sollte im Zuge von Bauarbeiten Grundwasser erschlossen werden (wassergesättigter Bereich), so ist dieser

Aufschluss nach Wasserhaushaltsgesetz in Verbindung mit dem Wassergesetz für Baden-Württemberg un-

verzüglich beim Landratsamt anzuzeigen.

Wasserhaltungen während der  Bauzeit  (Grundwasserabsenkung)  und das  Einbringen von Stoffen in  den

Grundwasserbereich (z. B. Fundamente, Kellergeschoss, Leitungen, ... ) bedürfen einer wasserrechtlichen

Erlaubnis, die bei der Unteren Wasserbehörde zu beantragen ist.

Unterhalb des höchsten Grundwasserspiegels sind Drainagen zur dauerhaften Regulierung des Grundwas-

sers mit dauernder Ableitung/Absenkung des Grundwassers im Sinne des Wasserhaushaltsgesetzes nicht

zulässig.

Bauwerksteile  im Grundwasser-  und  Grundwasserschwankungsbereich  sind  druckwasserdicht  nach  der

entsprechenden DIN oder als sog. „weiße Wanne“ auszuführen.

Kanal- und Leitungsgräben unterhalb des Grundwasserspiegels sind so mit Sperrriegeln zu versehen, dass

über die Gräben kein Grundwasser abgeführt wird.

Planungsrechtliche Festsetzungen 
Fassung vom 30.08.2021 Seite 13



Bebauungsplan
„Ortsmitte – Rötenberg“
in Aichhalden – Rötenberg

3.6 Denkmalschutz

Bei der Durchführung der Bebauung besteht die Möglichkeit, dass bisher unbekannte Bodenfunde entdeckt

werden. Gemäß Denkmalschutzgesetz sind etwaige Funde (Scherben, Knochen, Hölzer, Pfähle, Mauerreste,

Metallgegenstände,  Gräber,  auffällige Bodenverfärbungen, Humushorizonte)  umgehend dem Regierungs-

präsidium Stuttgart zu melden und bis zur sachgerechten Dokumentation und Ausgrabung im Boden zu be-

lassen, eine angemessene Frist zur Dokumentation und Bergung ist einzuräumen.

Mit den Erdarbeiten darf erst begonnen werden, wenn vorhandene Bodendenkmale sachgerecht freigelegt,

dokumentiert und geborgen wurden. Auf die Bestimmung des Denkmalschutzgesetzes wird hingewiesen.

3.7 Vermessungs- und Grenzzeichen

Vermessungs- und Grenzzeichen sind für die Dauer der Bauausführung zu schützen und, soweit erforder-

lich, unter den notwendigen Schutzvorkehrungen zugänglich zu halten. Die Sicherung gefährdeter Vermes-

sungszeichen ist vor Beginn beim Vermessungsamt zu beantragen.

3.8 Einbauten (Rückenstützen der Straßenverkehrsflächen, Straßenschilder etc.) auf privaten 
Grundstücksflächen

Auf Grund der örtlichen Verhältnisse kann es erforderlich sein, dass zur Herstellung der Straßenverkehrs-

flächen während der Bauphase vorübergehend in die Randbereiche der angrenzenden Privatgrundstücke

eingegriffen werden muss.

3.9 Natur und Landschaft

3.9.1 Unzulässigkeit von Schotterungen zur Gestaltung von privaten Gärten

Gem. § 9 Absatz 1 Satz 1 LBO BW müssen die nichtüberbauten Grundstücksflächen der bebauten Grundstü-

cke als Grünflächen gärtnerisch angelegt werden, soweit diese Flächen nicht für eine andere zulässige Ver-

wendung benötigt werden. Auf Grundlage dessen und der ausdrücklichen Klarstellung des § 21 a Satz 2 BW

NatSchG (eingeführt durch das Gesetz zur Änderung des Naturschutzgesetzes und des Landwirtschafts- und

Landeskulturgesetzes vom 22. Juli 2020) sind Schotterungen zur Gestaltung von privaten Gärten grundsätz-

lich keine andere zulässige Verwendung im Sinne des § 9 Absatz 1 Satz1 LBO. Die Gestaltung /Anlage von

Schottergärten ist damit unzulässig.

3.9.2 Beleuchtung

Bei der Installation neuer Beleuchtungseinrichtungen wird die Verwendung streulichtarmer, geschlossener

Leuchtentypen mit  geringer  Lockwirkung für  Insekten  (z.  B.  Natriumdampf-Hochdrucklampen,  -Nieder-

drucklampen oder LEDs) empfohlen. Die Installation ist möglichst so durchzuführen, dass das Licht konzen-

triert abgestrahlt wird.
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3.9.3 Vogelschlag

Größere Glasfassaden sind zu vermeiden oder durch entsprechende Schutzmaßnahmen vor Vogelschlag ab-

zusichern (www.vogelglas.info).

3.10 Immissionen

Das Plangebiet befindet sich entlang der „Alpirsbacher Straße“ und damit im Einwirkungsbereich der L 422

innerhalb des Erschließungsbereichs. Von Immissionen ist derzeit aufgrund der innerörtlichen Lage nicht

auszugehen. Gelegentliche Verkehrslärmimmissionen sind allerdings nicht ausgeschlossen. Auf die Einhal-

tung der Richtlinien für passive Schutzeinrichtungen wird hingewiesen.
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Es  wird  bestätigt,  dass  der  Inhalt  mit  den  hierzu  ergangenen  Beschlüssen  des  Gemeinderats  über-
einstimmt.

Ausgefertigt Gemeinde Aichhalden, den ..……………….

……………………………………………………………..

Michael Lehrer (Bürgermeister)

Hohenzollernweg 1
72186 Empfingen

07485/9769-0
info@gf-kom.de
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